
Aufnahmevereinbarung

(gemäß § 68 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz)

abgeschlossen zwischen

<Hochschule> <Adresse>

vertreten durch

<Funktion> <Titel, Vorname, Name>
und

<Titel, Vorname, Name> <Geburtsdatum> <Staatsangehörigkeit>

<Wohnadresse im Heimatland>

über die Mitwirkung der/des genannten Forscherin/Forschers an folgendem Forschungsprojekt im Zeitraum von ………………...….. bis ………………….……:

Projekttitel: …….……………………………………………..….……..…..…………………………
Zweck des Projekts: ……………………………………………………….....………….……………

Laufzeit des Projekts: .….……………………………………………………..………………………
Umfang und Finanzierung des Projekt: ……………………………………..…………..……………

Organisationseinheit/Institut: …………………………………………………………………………

Projektleiter/in: ………………………………………………………………………………………..

Die Beilage einer Kopie des Dienstvertrages, der Stipendienbestätigung und ähnliches wird empfohlen. 
Hiermit erklärt die <Hochschule>, dass sie gemäß § 68 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) gegenüber allen Gebietskörperschaften für Aufenthalts- und Rückführungskosten des/der oben genannten Forschers/Forscherin haftet. Die Haftung endet sechs Monate nach Auslaufen der Aufnahmevereinbarung, es sei denn, sie wurde erschlichen. 

Für die <Hochschule>
<Ort>, am <Datum>





<Ort>, am <Datum>
Siegel, <Titel, Vorname, Name>



<Titel, Vorname, Name>
Hinweise:

Eine notarielle oder gerichtliche Beglaubigung der Unterschriften ist nicht erforderlich.

Die Hochschule hat vor Abschluss einer Aufnahmevereinbarung die Qualifikation des Forschers/der Forscherin für das konkrete Forschungsprojekt zu prüfen. Zur Vermeidung der Inanspruchnahme der Haftung sind neben der Finanzierung des Aufenthalts insbesondere eine ausreichende Krankenversicherung sowie eine ortsübliche Unterkunft sicherzu​stellen. 
Die Hochschule hat unverzüglich die örtlich zuständige Behörde über jede vorzeitige Beendigung einer Aufnahmever​einbarung, über jeden in der Person des Forschers/der Forscherin gelegenen Umstand, der seine/ihre weitere Mitwir​kung im Rahmen des Forschungsprojektes nicht erwarten lässt, oder innerhalb von zwei Monaten über die Beendigung des Forschungsprojektes und die vereinbarte Beendigung der Aufnahmevereinbarung in Kenntnis zu setzen.
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